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Arbeitsrecht 
Tariflicher Ausschluss der krankheitsbedingten Übertra-
gung in das Folgejahr nur möglich für den über den ge-
setzlichen Anspruch (vier Wochen) hinausgehenden Ur-
laub! 
 
Tarifliche Regelungen, die bei fortbestehender Krankheit einen Verfall des unionsrecht-
lich geschützten Mindesturlaubsanspruchs vor Ablauf des gebotenen Übertragungszeit-
raums vorsehen, sind gemäß § 13 Abs 1 S 1, § 1 BUrlG unwirksam. 
 
Ein Tarifvertrag ist jedenfalls insoweit unwirksam, als er "nur" dann eine Übertragung in 
das Folgejahr zulässt, wenn die Gewährung des Urlaubs aus außergewöhnlichen betrieb-
lichen Gründen bis zum Ablauf des Urlaubsjahres nicht möglich war. 
 
Die unionsrechtlichen Vorgaben betreffen ausschließlich den gesetzlichen Urlaubsan-

spruch von vier Wochen. Die Tarifvertragsparteien können Urlaubsansprüche, die darüber 
hinausgehen, frei regeln. 
BAG v. 05.08.2014 – 9 AZR 77/13 
 
Im zu entscheidenden Fall ging es um den Urlaubsanspruch einer Bäckereifachverkäuferin. Der kraft 
beiderseitiger Tarifbindung zur Anwendung kommende Manteltarifvertrag des Bäckerhandwerks in 
Schleswig-Holstein und Hamburg (MTV) sieht vor: 

„Der in einem Urlaubsjahr nicht gewährte Urlaub kann auf das nächste Urlaubsjahr nur übertragen 
werden, wenn die Gewährung aus außergewöhnlichen betrieblichen Gründen bis zum Ablauf des alten 
Urlaubsjahres nicht möglich war. ...“ 
Nach dem MTV hatte die Klägerin im Jahr 2010 einen Urlaubsanspruch von 27 Werktagen. Davon 

nahm sie im Urlaubsjahr 16 Tage in Anspruch. Die restlichen elf Tage konnte sie aufgrund einer Erkran-
kung in der Zeit vom 22. November 2010 bis zum 7. Januar 2011 nicht in Anspruch nehmen. Betriebli-
che Gründe standen der Gewährung des Urlaubsanspruchs nicht entgegen. 

http://www.dgb.de/recht
http://www.dgb.de/service/newsletter
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Die Klägerin hat die Gewährung von elf Urlaubstagen aus dem Jahr 2010 begehrt. Sie unterlag vor 
dem Arbeitsgericht und dem Landesarbeitsgericht. 
Vor dem BAG dagegen hatte sie in Höhe von acht Urlaubstagen Erfolg. Das ergab sich aus einer euro-
parechtsgemäßen Auslegung des Bundesurlaubsgesetzes. Demnach sind tarifliche Regelungen, 
die bei fortbestehender Krankheit einen Verfall des unionsrechtlich geschützten Mindest-

urlaubsanspruchs vor Ablauf des gebotenen Übertragungszeitraums vorsehen, gemäß § 
13 Abs 1 S. 1, § 1 BUrlG unwirksam. 
 
Der in einer Sechstagewoche beschäftigten Klägerin stand am 31. Dezember 2010 noch ein gesetzli-
cher Urlaubsanspruch in Höhe von acht Tagen zu. Die Klägerin hatte zu Beginn des Jahres 2010 gemäß 

den §§ 1, 3 Abs. 1, § 4 BUrlG einen Urlaubsanspruch im Umfang von 24 Werktagen erworben. Die Be-
klagte gewährte der Klägerin 16 Urlaubstage. Mit der Gewährung des Urlaubs wurde auch der gesetz-
liche Urlaubsanspruch in diesem Umfang erfüllt, sodass ein Resturlaubsanspruch von acht Tagen ver-
blieb. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG wird der Urlaub in das nächste Kalenderjahr übertragen, wenn in 
der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe - z. B. krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit - dies 
rechtfertigen. § 7 Abs. 3 BUrlG ist durch den MTV nicht wirksam dahin gehend abgeändert worden, 

dass der nicht gewährte gesetzliche Urlaub auf das nächste Jahr nur übertragen werden kann, wenn 
die Gewährung aus außergewöhnlichen betrieblichen Gründen bis zum Ablauf des alten Urlaubsjahres 
nicht möglich war. Die Tarifnorm widerspricht § 13 Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 2, 3 Abs. 1 BUrlG und ist 
insofern unwirksam. Zwar ist § 7 Abs. 3 BUrlG in § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG nicht bei den Normen ge-
nannt, von denen in Tarifverträgen nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer abgewichen werden darf. Es 
ist jedoch in der Rechtsprechung des BAG anerkannt, dass auch von den anderen Vorschriften des 
BUrlG in Tarifverträgen nicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer abgewichen werden darf, soweit sich ihr 
Regelungsgehalt bereits unmittelbar aus den §§ 1, 2 und § 3 Abs. 1 BUrlG ergibt. Der MTV greift in 
das durch § 1 BUrlG gewährte Recht auf bezahlten Jahresurlaub ein. Zwar enthalten die §§ 1, 3 Abs. 1 
BUrlG keine ausdrückliche Regelung zur Übertragbarkeit und zum Verfall von Urlaubsansprüchen. 

Diese nationalen Normen entsprechen jedoch weitgehend der Regelung des Art. 7 Abs. 1 der Arbeits-
zeitrichtlinie, wonach die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, damit jeder Arbeit-
nehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen erhält: Nach Auffassung des EuGH ge-
hört die Festlegung eines Übertragungszeitraums zu den Voraussetzungen für die Ausübung und die 
Umsetzung des Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub und fällt somit grundsätzlich in die Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten. Allerdings stellt es eine unzulässige Beeinträchtigung des Rechts auf bezahlten Ur-
laub dar, wenn der Urlaub am Ende des Bezugszeitraums oder am Ende eines zu kurzen Übertragungs-
zeitraums verfallen kann, ohne dass der Arbeitnehmer tatsächlich die Möglichkeit hatte, ihn in An-
spruch zu nehmen (EuGH 20. Januar 2009 - C-350/06 und C-520/06 - [Schultz-Hoff ua.] Rn. 42). Der 
durch die §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG gewährte Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub im Umfang von 24 
Werktagen ist nach Inhalt und Umfang richtlinienkonform so zu verstehen wie der durch die Arbeits-

zeitrichtlinie in Art. 7 Abs. 1 gewährte Anspruch auf bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen. 
Damit folgt im deutschen Recht aus § 13 Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG, dass der gesetzliche 
Urlaubsanspruch von 24 Werktagen durch eine tarifliche Regelung nicht am Ende des Urlaubsjahres 
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verfallen darf, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht die Möglichkeit hatte, ihn in Anspruch zu neh-
men. 
Eine solches richtlinienkonformes Verständnis von § 13 Abs. 1 Satz 1 iVm. §§ 1, 3 Abs. 1 BUrlG ist 
nicht contra legem. Zwar lässt sich aus § 13 Abs. 1 Satz 1 BUrlG ableiten, dass die Tarifvertragspar-
teien grundsätzlich auch die Vorgaben des § 7 Abs. 3 BUrlG zulasten der Arbeitnehmer abändern kön-

nen sollen. Der Gesetzgeber hat dieses sogenannte Vorrangprinzip der Tarifautonomie bewusst aufge-
stellt, ein Günstigkeitsvergleich ist nicht durchzuführen. Jedoch ist nicht erkennbar, dass der gesetzge-
berische Wille auch die Möglichkeit umfasste, die Übertragbarkeit des Urlaubs bei vom Arbeitnehmer 
unverschuldeter Unmöglichkeit der Inanspruchnahme des Urlaubs tarifvertraglich ausschließen zu kön-
nen. Der MTV sieht eine Ausnahme für die Fälle der unverschuldeten Unmöglichkeit der Inanspruch-

nahme des Urlaubs im Urlaubsjahr nicht vor. Er ist damit jedenfalls insoweit unwirksam, als er „nur“ 
dann eine Übertragung in das Folgejahr zulässt, wenn die Gewährung des Urlaubs aus außergewöhnli-
chen betrieblichen Gründen bis zum Ablauf des Urlaubsjahres nicht möglich war. Insofern haben die 
Tarifvertragsparteien die Regelung des § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG nicht wirksam zulasten der Arbeitneh-
mer abgeändert. 
 

Zwar stand der Klägerin im Jahr 2010 ein tariflicher Urlaubsanspruch von 27 Werktagen zu, der nur im 
Umfang von 16 Tagen durch bezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung erfüllt worden war, sodass 
über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus drei weitere Tage tariflicher Mehrurlaub am 31. De-
zember 2010 bestanden. Der tarifliche Mehrurlaubsanspruch ist aber- anders als der gesetzliche Ur-
laubsanspruch - mit dem 31. Dezember 2010 gemäß § 11 Ziff. 9 MTV untergegangen. 
Die unionsrechtlichen Vorgaben betreffen ausschließlich den gesetzlichen Urlaubsanspruch von 
vier Wochen. Die Tarifvertragsparteien können Urlaubsansprüche, die darüber hinausgehen, frei regeln 
(vgl. EuGH 3. Mai 2012 - C-337/10 - [Neidel] Rn. 34 ff. mwN.). Ihre Regelungsmacht schließt die Be-
fristung des Mehrurlaubs ein.  
Indem § 11 Ziff. 9 Abs. 3 MTV „nur“ dann eine Übertragung in das Folgejahr zulässt, wenn die Ge-

währung aus außergewöhnlichen betrieblichen Gründen bis zum Ablauf des Urlaubsjahres nicht mög-
lich war, ist klar zum Ausdruck gebracht, dass die gesetzliche Regelung des § 7 Abs. 3 Satz 2 BUrlG 
insoweit nicht zur Anwendung kommen soll, als dort eine Übertragung auch für den Fall vorgesehen 
ist, dass der Urlaub aus in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen nicht in Anspruch genom-
men werden konnte. Nach dem erkennbaren Willen der Tarifvertragsparteien sollte (auch) der tarifliche 
Urlaubsanspruch untergehen, wenn er im Urlaubsjahr aus krankheitsbedingten Gründen nicht in An-
spruch genommen werden konnte. Unerheblich ist, dass die eigenständige Tarifregelung im Hinblick 
auf den gesetzlichen Mindesturlaub unwirksam ist. Für den vom gesetzlichen Urlaub abtrennbaren Teil 
der einheitlich geregelten Gesamturlaubsdauer, den tariflichen Mehrurlaub, bleibt sie wirksam. 


